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Verein zur Förderung des Freimaurermuseums der  

Großen Landesloge der Freimaurer von Deutschland  

in St. Michaelisdonn e.V. 

Beitrittserklärung 

Hiermit erkläre ich meinen - unseren - Beitritt als Mitglied im Verein zur Förderung des 

Freimaurermuseums der Großen Landesloge der Freimaurer von Deutschland in St. Michaelisdonn e. V. 

zum: _________________________ 

Vorname:                Nachname: _________________________________ 

Loge: _________________________________________________________________________                                                                                    

PLZ / Wohnort: ________________________________ Straße: __________________________ 

Die umseitige Passage unserer Satzung - § 2 Ziel und Zweck des Vereins – Verein zur Förderung des 

Freimaurermuseums der Großen Landesloge der Freimaurer von Deutschland in St. Michaelisdonn e.V. 

habe ich zur Kenntnis genommen. 

Den Jahresbeitrag (Zutreffendes bitte ankreuzen) 

O in Höhe von € 30,00 / für Einzelmitglieder 

O in Höhe von € 50,00 / für korporative Mitglieder / Mitgliedslogen / Ehe u. Partnergemeinschaften 

habe ich am _________________ auf das angegebene Konto überwiesen. 

Für den Jahresbeitrag (Zutreffendes bitte ankreuzen) 

O in Höhe von € 30,00 /für Einzelmitglieder 

O in Höhe von € 50,00 / für korporative Mitglieder / Mitgliedslogen / Ehe u. Partnergemeinschaften 

erteile ich hiermit dem Förderverein eine -jederzeit widerrufbare - Abbuchungsermächtigung von 

meinem / unserem Konto 

bei der ___________________________   IBAN Nr.: ___________________________________ 

 

Datum __________________                     Unterschrift: _________________________________ 

 



 

Vorsitzender: 

Torsten Schönleiter - 25767 Albersdorf– Kapellenplatz 2 

Telefon: (04835) 9462 / Mail: webmaster@tschoenleiter.de 

Kassenwart/Schriftführer: 

Patrick Ralf - 22049 Hamburg - Stormarner Str. 47 

Bankverbindung: Nord-Ostsee-Sparkasse – IBAN Nr.: DE60 2175 0000 0186 0098 33 

 

§ 2 – Ziel und Zweck des Vereins 

Der ,,Verein zur Förderung des Freimaurermuseums der Großen Landesloge der Freimaurer von 

Deutschland, St Michaelisdonn e. V. " verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke 

durch selbstlose Tätigkeit für die Allgemeinheit, insbesondere auf geistigem und sittlichem Gebiet 

Er hat die Aufgabe, Wissenschaft und Forschung, Bildung und Erziehung, Kunst und Kultur und die 

Völkerverständigung durch tatkräftige Unterstützung des im Aufbau befindlichen Museums der Großen 

Landesloge der Freimaurer von Deutschland in St. Michaelisdonn zu fördern. Der Verein erreicht diese 

Ziele, indem er 

- für die Erweiterung der bestehenden Sammlung von Sachen aller Art aus der, um und über die 

Freimaurerei sorgt,  

- die Sammlung der Allgemeinheit - also jedem Interessierten - auch wenn er nicht Mitglied einer 

Freimaurerloge ist, zugänglich macht und hält,  

- Ausstellungen und Vorträge zur geschichtlichen Entwicklung der Freimaurerei durchführt,  

- die freimaurerische Vergangenheit wissenschaftlich erforscht oder erforschen lässt und die 

Ergebnisse der Sammlung zuführt. 

Der Verein ist selbstlos tätig, er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Mittel des 

Vereins dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden. 

Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. 

Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind oder durch 

unverhältnismäßige Vergütungen begünstigt werden. 

Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall seines bisherigen Zwecks fällt das 

Vermögen des Vereins unmittelbar an den Wohltätigkeitsverein e.V. der Großen Landesloge der 

Freimaurer von Deutschland, Berlin. 

Beschlüsse über die künftige Verwendung des Vermögens dürfen erst nach Einwilligung des 

zuständigen Finanzamts ausgeführt werden. 

 

 

 


